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Sonstige Beschlüsse der öffentlichen 6. Sitzung  
des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 

vom 27.02.2020

Antrag Fraktion DIE LINKE und SPD-Fraktion vom 11.02.2020
Gemeinsames Gedenken der Stadt Schönebeck (Elbe) anlässlich des 
75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai 2020
Der Stadtrat beschließt:
1.	 	Am	8.	Mai	2020	findet	am	Denkmal	 für	die	Opfer	des	Faschismus	

in	der	Nicolaistraße	eine	Gedenkveranstaltung	der	Stadt	Schönebeck	
(Elbe) statt.

2.	 	Die	Stadtratsvorsitzende,	 der	Oberbürgermeister	 und	die	Fraktions-
vorsitzenden,	die	den	Antrag	mittragen,	entscheiden	über	den	Inhalt	
und	den	Ablauf	der	Gedenkveranstaltung.

3.	 	Entstehende	Kosten	für	Kulturbeiträge,	Kränze	etc.	werden	von	den	
beteiligten	Fraktionen	getragen.

Beschluss-Nummer: 0095/2020  
Der	Stadtrat	beschließt	gemäß	§	99	Abs.	6	Kommunalverfassung	für	das	
Land	 Sachsen-Anhalt	 (KVG	LSA)	 vom	 17.	 Juni	 2014	 (GVBl.	 LSA	S.	
288),	dass	die	Spenden,	Schenkungen	und	ähnliche	Zuwendungen	vom	
Oberbürgermeister	der	Stadt	Schönebeck	(Elbe)	angenommen	bzw.	wei-
tergeleitet	werden	dürfen.	

Beschluss aus der öffentlichen 3. Sitzung des 
Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung  

vom 09.03.2020

Beschluss-Nummer: 0119/2020  
Der	Betriebsausschuss	beschließt	auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Betriebs-
satzung	 für	 den	 Eigenbetrieb	 SOLEPARK	 Schönebeck/Bad	 Salzelmen	
die	Entnahme	aus	der,	mit	Beschluss	Nr.	0451/2017,	gebildeten	zweck-
gebundenen	Kapitalrücklage	für	Großreparaturen	an	Gebäuden	des	Kur-
parkes	eine	Entnahme	für	die	Sanierung	der	Außenfassade	des	Soleturmes	
in	Höhe	von	153.450	Euro.
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